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Bebauungsplan
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in Rangendingen

I. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.  I  S.

3786)

• Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-

zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403)

Auf Grundlage des § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-Württemberg werden für

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen erlassen. Mit

Inkrafttreten  dieses  Bebauungsplanes  treten  alle  bisherigen  planungsrechtlichen  Festsetzungen  im  Gel-

tungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 14.09.2020 wird folgendes festgesetzt:
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im Lageplan schwarz gestrichelt

dargestellt.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.1. Gewerbegebiet  (GE)  (§  9  Abs.  1  Nr.  1  BauGB  i.  V.  m.  §  1  Abs.  5  und  6  BauNVO  sowie
§ 8 BauNVO)

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben

allgemein zulässig ausnahmsweise
zulässig 

nicht zulässig

Gewerbebetriebe aller Art 

Lagerhäuser

Lagerplätze

öffentliche Betriebe

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Tankstellen 

Anlagen für sportliche Zwecke 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke 

Vergnügungsstätten

Verkaufstätigkeiten im Rahmen und im sachlichen 
Zusammenhang mit einem im Plangebiet 
angesiedelten Handwerks-, Produktions- oder 
Dienstleistungsbetrieb. Dabei darf es sich nicht um 
typischerweise grundversorgungs- und ggf. 
zentrenrelevante Sortimente gemäß Tabelle 6 im 
Regionalplan Neckar-Alb 2013 handeln. Die 
Verkaufsfläche einschließlich Dienstleistungsfläche 
darf nicht großflächig sein und höchstens 25 % der 
Gesamtnutzfläche des Gewerbebetriebs betragen.

Einzelhandelsbetriebe
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3.1. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maximalen

Wandhöhe (WHmax) und der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) begrenzt.

Die Wandhöhe wird gemessen von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Dach-

außenhaut (oder bis zum oberen Abschluss der Wand) mit der Außenwand. Die Gebäudehöhe wird gemes-

sen von der EFH bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird wie folgt festgesetzt:

• Im Bereich GE I gilt: Die EFH wird mit 427,5 m ü.NN festgesetzt (Abweichungen um bis zu plus/minus

0,25 m sind zulässig)

• Im Bereich GE II gilt: Die Höhenlage der EFH entspricht der Höhenlage der angrenzenden Straßenver-

kehrsfläche „Daimlerstraße“ (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes (Abweichungen um

bis zu plus/minus 0,5 m sind zulässig)

3.2. Grundflächenzahl (GRZ) / Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Die maximal überbaubare Grundfläche ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und durch die Grundflä -

chenzahl (GRZ) festgesetzt.
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4. Bauweise,  überbaubare  und  nicht  überbaubare  Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

4.1. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt:

• Gebäude dürfen nur mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden.

• Gebäudelängen über 50 m sind zulässig

4.2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

5. Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

• Garagen, Stellplätze und Carports sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

• Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Mindestab-

stand von 1,00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5,50 m einhalten.

• Carports müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 1,00 m einhalten.

6. Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes werden „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“

• auf Grund des Anbauverbots entlang der L410 innerhalb eines Abstands von 20 m zu Landesstraßen au-

ßerhalb der Ortsdurchfahrt und

• auf Grund der erforderlichen Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der Erschließungsstraßen

festgesetzt.

Von der Bebauung freizuhaltende Fläche „Anbauverbot der Landesstraße“

• Die zwischen den Baugrenzen und den Straßenflächen bestehenden Grundstücksflächen gelten als nicht

überbaubare  Grundstücksstreifen.  Auf  diesen  nicht  überbaubaren  Grundstücksstreifen  dürfen  gemäß

§ 22 StrG keine Hochbauten und bauliche Anlagen errichtet werden.

• Ebenso  dürfen  Garagen  und  überdachte  Stellplätze  i.  S.  §  12  BauNVO  sowie  Nebenanlagen  i.S.

§ 14 BauNVO, d.h. Hochbauten und sonstige Nebenanlagen, z. B. Lagerflächen, usw., nicht zugelassen

werden (§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 2 BauNVO 1990).

• Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem Baugebiet auch außerhalb der Baugrenzen zulässig

sein können, dürfen innerhalb des vorgenannten Anbauverbots nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung

der Straßenbauverwaltung zugelassen werden.

• Nach der LBO genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in diesem Bereich der Genehmigung der Straßen-

bauverwaltung.
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• Offene Stellplätze und Fahrwege sind im Anbauverbot zulässig. Mit den Fahrwegen und Stellplätzen ist

ein Mindestabstand von 3 m zum Begleitweg (tatsächliche Wegkante Geh- und Radweg) einzuhalten. Um

die Ablenkung, Blendgefahr,  Verunsicherung und das Fehlverhalten der Fahrzeuglenker,  insbesondere

auch bei Dunkelheit, zu verringern bzw. auszuschalten, muss zwischen den Stellplätzen / Fahrwegen und

der Landesstraße eine 2 m breite Zone eingeplant werden, in der geeignete Maßnahmen, wie z.B. eine

dauerhaft dichte Strauchpflanzung, getroffen werden können. Die Mindesthöhe der Blendschutzeinrich-

tung muss 0,8 m betragen

Von der Bebauung freizuhaltende Fläche „Sichtfelder“

Die Sichtfelder sind von ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Be-

wuchs auf Dauer freizuhalten. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb des Sicht-

feldes möglich, sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die

Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.

7. Verkehrsflächen,  Verkehrsflächen  besonderer  Zweckbestimmung  (Fußgängerbereiche,
Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.)
und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7.1. Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen werden entsprechen den Eintragungen im zeichnerischen Teil  festge-

setzt. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

7.2. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen

Teil festgesetzt und dort näher bestimmt. Die Einteilung der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

7.3. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

• Zufahrten zu den Grundstücken sind nur von den festsetzten Straßenverkehrsflächen aus zulässig.

• In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen kei-

ne Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

8. Versorgungsflächen,  einschließlich  der  Flächen  für  Anlagen  und  Einrichtungen  zur
dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme  oder  Kälte  aus  erneuerbaren  Energien  oder  Kraft-Wärme-Kopplung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Die Flächen für notwendige Versorgungseinrichtungen und -anlagen werden entsprechend den Eintragun-

gen im zeichnerischen Teil festgesetzt und dort näher bestimmt.

9. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.
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10. Öffentliche und private Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, 
Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

10.1. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Bei den im Plangebiet festgesetzten öffentliche Grünflächen handelt es sich um Verkehrsgrün entlang der

Straßenverkehrsflächen und extensives Grünland.

10.2. Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die nicht überbauten Flächen sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden folgende Fest-

setzungen getroffen:

• Notwendige Gehölzrodungen sind außerhalb der Vegetationszeit bzw. außerhalb der Brut- und Aufzuchts-

zeiten von Vögeln durchzuführen, also nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September. 

• Gebäudeabbrüche dürfen ebenfalls nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

• Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefährdung des Grundwassers

ausgehen kann, ist nicht zulässig. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen müssen durch Beschich-

tung oder in ähnlicher Weise gegen Verwitterung und eine damit verbundene Auslösung von Metallbe-

standteilen behandelt werden.

• Durch den Wegfall der Obstbäume sind die darin verhängten vier Nisthilfen in die drei mit einer Pflanzbin-

dung versehenen Gehölze (Flurstück 1474) zu versetzen und durch zwei weitere zu ergänzen. Alternativ

sind je zwei neue Kästen pro Gehölz zu installieren, wobei die Fluglöcher in z.B. 28 mm (u.a. Blaumeise)

und 32 mm (u.a. Kohlmeise) bzw. 45 mm (u.a. Star) variieren sollen.

• Bei der Wahl von Art und Platzierung von Beleuchtungseinrichtungen ist darauf zu achten, dass sich hier-

aus keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für im Gebiet jagende Fledermäuse ergeben und Leitstruktu-

ren durch Gehölzkulissen für eine Orientierung auf dem Transfer erhalten bleiben.

12. Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil werden Pflanzgebote für die Anpflanzung von Einzelbäumen, einer

Sicht- und Blendschutzhecke (PFG 1) und einzelnen Sträucher / Strauchgruppen (PFG 2) festgesetzt.

Die festgesetzten Pflanzungen dienen als Ausgleich der im rechtskräftigen Bebauungsplan „Hitzenried II“ –

Erweiterung festgesetzten Ausgleichsflächen (Pflanzbindungen).

Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen.

Sie sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Die unter Hinweise befindliche Pflanzliste gibt Empfehlungen zur Verwendung von standorttypischen Gehöl-

zen, sie besitzt aber nicht den Charakter der Ausschließlichkeit. 
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13. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Auf den im zeichnerischen Teil festgesetzten Flächen mit Bindungen für den Erhalt von Bäumen ist die vor-

handene Vegetation zu erhalten und ggf. zu pflegen und bei natürlichem Abgang an gleicher Stelle sowie

gleicher Qualität zu ersetzen.
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III. Hinweise und Empfehlungen

1. Bestandsschutz

Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz im Rahmen der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis

bleiben grundsätzlich zulässig:

• Instandsetzungen

• untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen

• den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in un-

tergeordnetem Umfang ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre

2. Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und an anderer Stelle, zur Verbesse-

rung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen, wieder aufzutragen. Der Erhalt der Bo-

denfunktionen ist nur zu erreichen, wenn die ursprüngliche Mächtigkeit des Oberbodens maximal verdoppelt

wird. Bei einer GRZ von 0,8 fehlt vermutlich die sinnvolle Verwertung von Oberboden vor Ort. Im Rahmen

des Baugesuchs kann daher von der entsprechenden Fachbehörde eine bodenkundliche Baubegleitung ge-

fordert werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonstige temporäre Einrichtun-

gen.

Auf die Verpflichtung zum schonenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hin-

gewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

• Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

schließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.

• Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unter-

boden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen

ist nicht zulässig.

• Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Witte-

rung erfolgen.

• Ein Überschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen,

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

• Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden,

Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

• Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.
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3. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte,  vermutete,  sowie gefundene Bodenbelastungen,  bei  denen Gefahren für  die  Gesundheit  von

Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-

schlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutzmittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bau-

chemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf kei-

nen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

4. Geologie, Geotechnik und Baugrund 

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet quartäre Lockergesteine (Auen-

lehm, darunter Terrassenschotter) mit unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. Im Unter-

grund sind Gesteine der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) zu erwarten.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie

mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf.

vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grund-

wasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spal-

ten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen.

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein,

wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden

hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-

grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer

Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-

stand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw.

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

5. Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkeh-

rungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. 
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Ggf. sind die Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen) zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen während der Bauzeit  (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen von Stoffen in den

Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwasserdicht nach der ent-

sprechenden DIN oder als sog. „weiße Wanne“ auszuführen.

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

6. Denkmalschutz 

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerres-

te, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte) umgehend dem Regierungs-

präsidium Stuttgart zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu be-

lassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

7. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

8. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen 

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrsflä -

chen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke ein-

gegriffen werden muss.

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken.
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Zudem werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil  Böschungen, Stützmauern und

Hinterbetonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

9. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft

• Bei der Installation neuer Beleuchtungseinrichtungen wird die Verwendung von Leuchtentypen mit gerin-

ger Lockwirkung für Insekten empfohlen.

• gemäß einer ökologisch orientierten Siedlungsentwässerung nach DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen

zum Umgang mit Regenwasser“ ist die Gestaltung der Dachflächen als Gründach ausdrücklich zu emp-

fehlen

• wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind, außer im Bereich von permanent

mit Wasser gefüllten Teichen, möglichst nicht zu verwenden

• die Freiflächen des Grundstücks sollen als mit Pflanzen bewachsenen Grünflächen angelegt und unterhal-

ten werden. Es sind bevorzugt gebietsheimische Pflanzen (vgl. Pflanzliste) zu verwenden. Abdeckungen

von offenen Bodenflächen mit Schotter oder Steinschüttungen sowie wasserundurchlässige Abdeckungen

aller Art  sollen nicht verwendet werden, sofern sie nicht technisch erforderlich sind (z.B. Traufstreifen).

Nicht begrünte Flächen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.

10. Pflanzliste

Die festgesetzten Pflanzgebote sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Die Pflanzenliste gibt Empfeh-

lungen zur  Verwendung von standorttypischen Gehölzen,  sie  besitzt  aber nicht  den Charakter  der  Aus-

schließlichkeit. Formbäume sind zulässig.

10.1. Pflanzgebot Laubbäume auf privaten Grundstücksflächen

(Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, mit Ballen, StU 10-12 cm)

Acer campestre Feld-Ahorn Populus tremula Zitter-Pappel
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Prunus avium Vogel-Kirsche
Acer platanoides Spitz-Ahorn Sorbus aria Echte Mehlbeere
Betula pendula Hänge-Birke Sorbus aucuparia Vogelbeere
Carpinus betulus Hainbuche
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10.2. PFG1 Pflanzgebot Sicht- und Blendschutzpflanzung auf privaten Grundstücksflächen

(Qualität: Sträucher, 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe 60 -100)

Cornus sanguinea Roter Hartriegel Prunus spinosa Schlehe
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Rosa canina Echte Hundsrose
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn Salix purpurea Purpur-Weide
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster Viburnum lantana Wolliger Schneeball

10.3. PFG2: Pflanzgebot einzelner Bäume (Empfehlung s.o.) und Sträucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel Prunus spinosa Schwarzdorn
Corylus avellana Haselnuss Rosa canina Hunds-Rose
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Ligustrum vulgare Rainweide
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 14.09.2020

Bearbeiter:

Jana Walter
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@buero-gfroerer.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Rangendingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Johann Widmaier (Bürgermeister)


